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Auf Grund des § 133 Absatz 5 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel 6 Absatz 3 des Gesetzes vom 28. November 2018 (BGBl. I 
S. 2016) geändert worden ist, verordnet der Senat:

§ 1 
Errichtung der Schiedsstelle

Für das Land Berlin wird bei der für Soziales zuständigen Senats-
verwaltung eine Schiedsstelle nach § 133 Absatz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch gebildet.

§ 2 
Zusammensetzung der Schiedsstelle

(1) Der Schiedsstelle gehören neben der oder dem unparteiischen 
Vorsitzenden je drei Vertretungen der Leistungserbringer und des 
Trägers der Eingliederungshilfe an.

(2) Die oder der Vorsitzende hat eine Stellvertretung. Für die üb-
rigen Mitglieder werden jeweils zwei Stellvertretungen (erste und 
zweite Stellvertretung) bestellt. Die Stellvertretungen treten bei Ver-
hinderung eines Mitglieds in dessen Rechte und Pflichten ein.

§ 3 
Bestellung der Mitglieder und  

ihrer Stellvertretungen
(1) Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

im Land Berlin bestellt im Benehmen mit der Berliner Kranken-
hausgesellschaft e. V. zwei Vertretungen und deren Stellvertretun-
gen, die im Land Berlin vertretenen Vereinigungen der privatge-
werblichen Träger bestellen eine Vertretung und eine Stellvertretung 
(Vertretung der Träger der Leistungserbringer).

(2) Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung bestellt im Be-
nehmen mit den Bezirksämtern von Berlin die Vertretungen des 
Trägers der Eingliederungshilfe und deren Stellvertretungen.

(3) Der oder die Vorsitzende und ihre oder seine Stellvertretung 
dürfen weder haupt- noch nebenberuflich im Bereich der Leistungs-
erbringer (LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, 
Verbände der privaten Alten- und Pflegeheime und Berliner Kran-
kenhausgesellschaft e. V.), des Trägers der Eingliederungshilfe noch 
im Bereich der Berliner Verwaltung tätig sein. Einer haupt- oder 
nebenberuflichen Tätigkeit steht die ehrenamtliche Tätigkeit bei 
Leistungserbringern gleich. Der oder die Vorsitzende muss über die 
erforderlichen Fachkompetenzen verfügen.

(4) Als Mitglied oder Stellvertretung soll nur bestellt werden, wer 
sich zur Übernahme des Amtes schriftlich bereiterklärt hat. Die Be-
stellung erfolgt durch schriftliche Benennung der Mitglieder und 
ihrer Stellvertretungen gegenüber der Geschäftsstelle der Schieds-
stelle; die Bereitschaftserklärung ist beizufügen. Die Geschäftsstelle 
der Schiedsstelle hat die Bestellung den beteiligten Organisationen 
und Institutionen schriftlich mitzuteilen.

§ 4 
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer Stellvertretungen be-
trägt vier Jahre. Die erste Amtszeit beginnt am 1. Juli 2019.

(2) Nach dem Ablauf der Amtszeit oder bei Ausscheiden vor Ab-
lauf der Amtszeit führen die Mitglieder sowie deren Stellvertretung 
die Geschäfte bis zur Neubestellung weiter.

Verordnung
über die Schiedsstelle nach § 133 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Schiedsstellenverordnung 
SGB IX – SchStVO SGB IX)

Vom 30. April 2019

(3) Scheidet ein Mitglied oder eine Stellvertretung vor Ablauf der 
Amtszeit aus, so erfolgt eine Nachbestellung für den Rest der Amts-
zeit. § 3 gilt entsprechend.

(4) Die erneute Bestellung ist möglich.

§ 5 
Abberufung und Amtsniederlegung

(1) Auf Antrag einer der beteiligten Organisationen und Institutio-
nen kann die für Soziales zuständige Senatsverwaltung die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertretung aus 
wichtigem Grund vom Amt abberufen, insbesondere wenn die 
Neutralität nicht mehr gewahrt ist oder sie oder er das Amt länger-
fristig nicht ausüben können. Die Befugnis der berufenden Stellen, 
die Mitglieder der Schiedsstelle nach § 86 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes abzuberufen, bleibt unberührt.

(2) Die Abberufung bedarf der Schriftform. Sie ist der Geschäfts-
stelle schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Mitglieder der Schiedsstelle und ihre Stellvertretungen 
können ihr Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Ge-
schäftsstelle niederlegen.

(4) Die Abberufung und Amtsniederlegung werden, sofern kein 
anderer Zeitpunkt schriftlich bestimmt worden ist, mit Eingang in 
der Geschäftsstelle wirksam. Die Geschäftsstelle unterrichtet die 
beteiligten Organisationen und Institutionen schriftlich von der Ab-
berufung und der Niederlegung des Amtes.

§ 6 
Sitzungsteilnahme

Ist ein Mitglied an der Sitzungsteilnahme verhindert, so hat es 
unverzüglich seine erste Stellvertretung, bei dessen Verhinderung 
die zweite Stellvertretung, sowie die Geschäftsstelle zu unterrichten. 
Satz 1 gilt sinngemäß für die erste Stellvertretung. In der Einladung 
soll auf diese Pflicht hingewiesen werden.

§ 7 
Interessenvertretung der  

Menschen mit Behinderung
(1) Die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung ist 

an den Verfahren der Schiedsstelle zu beteiligen. Sie kann an den 
Sitzungen der Schiedsstelle beratend teilnehmen.

(2) Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung bestimmt für 
die Amtsperiode der Schiedsstelle eine Vertreterin oder einen Ver-
treter sowie zwei Stellvertretungen (erste und zweite Stellvertre-
tung) zur Interessenvertretung und benennt diese gegenüber der 
Geschäftsstelle. Diese dürfen weder im Bereich der Leistungserbrin-
ger noch der Leistungsträger haupt- oder nebenberuflich oder ehren-
amtlich tätig sein. Weiterhin darf die Vertreterin oder der Vertreter 
sich nicht in der Betreuung eines in der Schiedsstelle vertretenen 
Leistungserbringers oder eines am Verfahren beteiligten Leistungs-
erbringers befinden. § 4, § 5 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 bis 4 und § 6 
gelten entsprechend.

§ 8 
Geschäftsstelle

(1) Die Geschäfte der Schiedsstelle werden von einer Geschäfts-
stelle geführt.
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(2) Die oder der Vorsitzende der Schiedsstelle ist berechtigt, den 
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle in Bezug auf die Ausführung der 
ihnen obliegenden Geschäfte Weisungen zu erteilen.

(3) Die Geschäftsstellentätigkeit umfasst auch die barrierefreie 
Versendung der Sitzungsunterlagen, die Sicherstellung einer barrie-
refreien Kommunikation und die Organisation angemessener Vor-
kehrungen zur gleichberechtigten Teilnahme an den Verhandlungen 
und Sitzungen.

§ 9 
Einleitung des Schiedsverfahrens

(1) Das Verfahren vor der Schiedsstelle wird durch Einreichung 
eines schriftlichen Antrages eingeleitet. Dem Antrag sind die we-
sentlichen Unterlagen, die Gegenstand der vorangegangenen Ver-
handlung waren, beizufügen. Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle 
der Schiedsstelle in zehnfacher Ausfertigung einzureichen.

(2) Der Antrag muss enthalten
1. die Bezeichnung der Antragstellerin oder des Antragstellers und 

der Antragsgegnerin oder des Antragsgegners (Vertragsparteien),
2. die Angabe der Gegenstände, über die eine Einigung nicht er-

reicht werden konnte,
3. eine Darstellung des Sachverhaltes und das Ergebnis der voran-

gegangenen Verhandlungen,
4. die Angabe der Gründe, wegen derer eine Vereinbarung nicht 

zustande gekommen ist, und
5. einen bestimmten Antrag und dessen Begründung.

(3) Die oder der Vorsitzende der Schiedsstelle leitet der Antrags-
gegnerin oder dem Antragsgegner eine Ausfertigung des Antrages 
zu und fordert unter Fristsetzung auf, zu dem Antrag Stellung zu 
nehmen.

§ 10 
Vorbereitung und Leitung der Sitzung

(1) Die Schiedsstelle entscheidet über den Antrag auf Grund 
mündlicher Verhandlung. Die oder der Vorsitzende bestimmt die 
Zeit und den Ort der Sitzung und veranlasst die Ladung der Ver-
tragsparteien, der Mitglieder der Schiedsstelle sowie der Interessen-
vertretung der Menschen mit Behinderung. Die stellvertretenden 
Mitglieder und die stellvertretende Interessenvertretung der Men-
schen mit Behinderung sind von dem Sitzungstermin zu benachrich-
tigen.

(2) Die Ladungsfrist beträgt mindestens vier Wochen. Bei Eilbe-
dürftigkeit kann eine kürzere, mindestens jedoch zweiwöchige Frist 
festgelegt werden. Die Ladung hat Angaben über den Ort und die 
Zeit der Sitzung sowie den Gegenstand zu enthalten. Ihr ist die An-
tragsschrift beizufügen; dies gilt nicht für die Ladung derjenigen 
Vertragspartei, die die Antragsschrift eingereicht hat.

(3) Die Sitzung wird von der oder dem Vorsitzenden geleitet. Die 
Sitzung ist so vorzubereiten, dass über den Antrag möglichst in 
einem Termin entschieden werden kann. Hierzu sind alle erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
zusätzliche Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die 
für die Entscheidung der Schiedsstelle erforderlich sind.

§ 11 
Mündliche Verhandlung

(1) Die oder der Vorsitzende soll in der mündlichen Verhandlung 
darauf hinwirken, dass die Vertragsparteien zu einer einvernehm-
lichen Lösung der strittigen Angelegenheit kommen.

(2) Die Schiedsstelle kann in Abwesenheit der Vertragsparteien 
sowie der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung ver-
handeln und entscheiden, sofern diese in der Ladung darauf hinge-
wiesen worden sind.

§ 12 
Entscheidung

(1) Über den Antrag wird durch Beschluss entschieden. Die 
Schiedsstelle ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen sind und neben der oder dem Vorsitzenden 
mindestens jeweils zwei der von den Leistungserbringern und dem 
Träger der Eingliederungshilfe bestellten Mitglieder anwesend sind.

(2) Die Aufgaben von Mitgliedern, die ausscheiden oder sonst an 
der Wahrnehmung des Amtes verhindert sind, werden auch in einem 
laufenden Verfahren durch ihre Stellvertretungen wahrgenommen.

(3) Kein Mitglied der Schiedsstelle darf sich bei der Abstimmung 
der Stimme enthalten.

(4) Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen und zu begründen. 
Stellungnahmen und abweichende Positionen der Interessenvertre-
tung der Menschen mit Behinderung sind gesondert darzustellen.

(5) Der Beschluss der Schiedsstelle ist von ihrer oder ihrem Vor-
sitzenden zu unterzeichnen. Er ist den Vertragsparteien mit Rechts-
behelfsbelehrung zuzustellen.

§ 13 
Entschädigung

(1) Die oder der Vorsitzende erhält Reisekosten nach § 77 des 
Landesbeamtengesetzes. Für sonstige Kosten und Zeitaufwand  
erhält sie oder er ferner eine Fallpauschale in Höhe von 300 Euro  
für jedes im Sinne des § 12 abschließend behandelte Verfahren. Im 
Falle des § 14 Absatz 4 beträgt die Fallpauschale 100 Euro.

(2) Über die Ansprüche nach Absatz 1 entscheidet von Amts we-
gen die Geschäftsstelle.

§ 14 
Verfahrensgebühr und Kostenverteilung

(1) Für das Verfahren vor der Schiedsstelle wird eine Gebühr er-
hoben.

(2) Die Höhe der Gebühr beträgt 400 bis 7.000 Euro. Die Gebühr 
wird durch Beschluss nach der wirtschaftlichen Bedeutung und der 
Schwierigkeit des Falles unter Berücksichtigung der Kosten und 
Auslagen der Geschäftsstelle festgesetzt.

(3) Die Gebühr des Verfahrens trägt die unterliegende Vertrags-
partei. Bei teilweisem Unterliegen wird die Gebühr verhältnismäßig 
zwischen den Vertragsparteien aufgeteilt.

(4) Im Fall des Vergleichs, der Antragsrücknahme oder der Erledi-
gung des Antrags in sonstiger Weise ist über die Gebühr nach billi-
gem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und 
Streitstandes zu entscheiden.

(5) Die Gebühr setzt die oder der Vorsitzende fest und entscheidet 
auch über die Verteilung der Kosten.

§ 15 
Rechtsaufsicht

Die Rechtsaufsicht über die Schiedsstelle führt die für Soziales 
zuständige Senatsverwaltung.

§ 16 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. April 2019

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Elke  B r e i t e n b a c h
Senatorin für Integration, 

Arbeit und Soziales
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Auf Grund des § 20 Absatz 2 Nummer 7, des § 22 Absatz 1 Satz 1 
und des § 29 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542) und des § 21 Absatz 1 des Berliner Natur-
schutzgesetzes vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) verordnet die  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz:

Artikel 1
Die Baumschutzverordnung vom 11. Januar 1982 (GVBl. S. 250), 

die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Februar 2016  
(GVBl. S. 26, 55) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 5 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „bis zum 31. Juli 

2018“ gestrichen.
2. In § 9 wird die Angabe „§ 49 Abs. 1 Nr. 6 und 18“ durch die 

Wörter „§ 56 Absatz 1 Nummer 20“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Mai 2019

Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz

R.  G ü n t h e r

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Baumschutzverordnung

Vom 8. Mai 2019
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Verordnung
zur Änderung der Betriebs-Verordnung sowie zur Aufhebung der Feuerungsverordnung  

und der Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
Vom 10. Mai 2019

Auf Grund des § 86 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 der Bauordnung 
für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), die zuletzt 
durch Gesetz vom 9. April 2018 (GVBl. S. 205, 381) geändert wor-
den ist, verordnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen:

Artikel 1 
Änderung der Betriebs-Verordnung

Die Betriebs-Verordnung vom 10. Oktober 2007 (GVBl. S. 516), 
die zuletzt durch Verordnung vom 17. März 2017 (GVBl. S. 277) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Selbst-

hilfekräfte für den Brandschutz“ durch die Wörter „Brand-
schutzhelferinnen und Brandschutzhelfer (Selbsthilfekräfte für 
den Brandschutz)“ ersetzt.

2. § 16 wird wie folgt gefasst:
„§ 16 

Barrierefreie Räume
In Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf Gastbetten müssen 

mindestens sieben Prozent der Gastbetten, mindestens jedoch 
muss eines der Gastbetten in Beherbergungsräumen liegen, die 
einschließlich der zugehörigen Sanitärräume barrierefrei nutz-
bar sind. Zusätzlich müssen mindestens drei Prozent der Gast-
betten, mindestens jedoch muss eines der Gastbetten in Beher-
bergungsräumen liegen, die einschließlich der zugehörigen Sani-
tärräume uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sind.“ 

3. § 35 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „der Berliner Feuerwehr“ ge-

strichen.
b) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Brandsicherheitswache kann durch die Berliner Feuer-
wehr oder durch die Betreiberin oder den Betreiber gestellt 
werden. Die Betreiberin oder der Betreiber darf eine Brand-
sicherheitswache nur stellen, wenn sie oder er über eine aus-
reichende Zahl von Selbsthilfekräften für den Brandschutz 
verfügt. Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekräfte für 
den Brandschutz ist für die Veranstaltung im Einvernehmen 
mit der Berliner Feuerwehr festzulegen. Die Betreiberin 

oder der Betreiber trägt die Verantwortung dafür, dass geeig-
nete Nachweise über die erfolgreiche Ausbildung als Brand-
schutzhelferin oder Brandschutzhelfer vorliegen. Die Nach-
weise sind den zuständigen Behörden auf Verlangen vor-
zulegen.“

4. In § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „Kräfte“ durch 
das Wort „Selbsthilfekräfte“ ersetzt.

5. § 47 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „mehr als 2000 m²“ die 

Wörter „und für Industriebauten mit einer erhöhten Gefähr-
dung durch chemische, biologische, radiologische oder nu-
kleare Stoffe“ eingefügt. 

b) In Satz 2 wird vor dem Wort „Feuerwehr“ das Wort „Ber-
liner“ eingefügt.

Artikel 2 
Aufhebung der Feuerungsverordnung

Die Feuerungsverordnung vom 31. Januar 2006 (GVBl. S. 116), 
die zuletzt durch Verordnung vom 28. November 2008 (GVBl. 
S. 468) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3 
Aufhebung der Verordnung über den Bau von  

Betriebsräumen für elektrische Anlagen
Die Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische 

Anlagen vom 11. Januar 2010 (GVBl. S. 4) wird aufgehoben. 

Artikel 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2019

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
und Wohnen 

L o m p s c h e r 
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